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Als Schule, Kita oder auch Hochschule gestal
ten Sie die Zukunft mit! Dabei können Sie eine 
Menge für den Klimaschutz tun und das Bun
desumweltministerium unterstützt Sie mit Zu
schüssen. Etablieren Sie ein Energie- oder Um
weltmanagementsystem, motivieren Sie in Ihren 
Einrichtungen zum Energiesparen oder star
ten Sie mit einer Fokusberatung durch. Kurz
fristig können Sie durch die Sanierung der In
nen- und Außenbeleuchtung, der Belüftung oder 
die Einrichtung einer Gebäudeleittechnik Ihre 
Treibhausgasemissionen und Betriebskosten 
senken. Werden Sie aktiv und leisten Sie einen 
Beitrag für ein klimafreundliches Morgen.

-

-
-
-

-
-
-

Und so geht’s:

Sie sind ein/-e

Kindertagesstätte, Schule, Hochschule, Jugendwerkstatt oder Einrichtung 
der Kinder- und 

Jugendhilfe?

 
 

Lassen Sie Ihr Engagement für den Klimaschutz fördern!

Die Kommunalrichtlinie macht’s möglich: Sichern Sie sich Zuschüsse zum Beispiel für

) eine Fokusberatung, die Ihnen den Einstieg in den Klimaschutz erleichtert,

) Energie- und Umweltmanagementsysteme,

) Energiesparmodelle, die Kinder und Jugendliche in Ihren Einrichtungen zur 
aktiven Mitarbeit im Klimaschutz motivieren,

) die Sanierung der Innen- und Außenbeleuchtung,

) die Sanierung von Lüftungsanlagen,

) die Errichtung von frei zugänglichen Radabstellanlagen,

) weitere investive Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel bei der Warmwasser
bereitung oder dem Austausch ineffizienter Elektrogeräte („Weiße Ware“)

) sowie für die energetische Optimierung von Rechenzentren.



Klimaschutz rechnet sich
Strategische  
Maßnahmen wie

Förderung
Förderung für  
finanzschwache  
Kommunen

Mindestzuwendung

Fokusberatung 65 % 90 % 5.000 €

Energie- und  
Umweltmanagement 40 % 65 % 5.000 €

Energiesparmodelle 65 % 90 % 10.000 €

-

-

 

+ 10 Prozentpunkte  

für alle Fördermöglich

keiten & Antrags

berechtigten  (1.8.2020–

31.12.2021)

-
-

Investive  
Maßnahmen wie

Förderung*
Förderung* für  
finanzschwache  
Kommunen

Mindestzuwendung

Außenbeleuchtung 20 % 25 % 5.000 €

Innen- und Hallen
beleuchtung 25 % 30 % 5.000 €

Radabstellanlagen 40 % 60 % 5.000 €

Radabstellanlagen in 
Bahnhofs- oder Halte
punktnähe

60 % 80 % 5.000 €

Raumlufttechnische  
Anlagen 25 % 30 % 5.000 €

Weitere investive  
Maßnahmen 40 % 50 % 5.000 €

+ 10 Prozentpunkte  
 

für alle Fördermöglich

keiten & Antrags

berechtigten  (1.8.2020–

31.12.2021)

-
-

Gemäß Richtlinie sind Eigenmittel einzubringen. Vom 1.8.2020 bis 31.12.2021 sind finanzschwache Kommunen davon befreit.

Die maximale Förderquote beträgt 100 %.

Antragstellende aus den vier Braunkohlerevieren können von einer um bis zu 15 Prozentpunkte erhöhten Förderquote profitieren. 

*  Kitas, Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendwerkstätten sowie Sportstätten bzw.  
deren Trägern wird eine um 5 Prozentpunkte erhöhte Förderquote für investive Maßnahmen gewährt.
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Sie wollen mehr wissen?

Mehr Infos, mehr Maßnahmen und genaue  Förderquoten:
klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

Ganzjährig einen  

Antrag stellen

ptj.de/klimaschutz 

initiative-kommunen

http://klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
http://ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen


 

Mit der Kommunalrichtlinie im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative fördert das 
Bundesumweltministerium seit 2008 Klima
schutzmaßnahmen im kommunalen Umfeld.

-

Haben Sie Fragen? 
Sprechen Sie uns an:

Service- und Kompetenzzentrum: 
Kommunaler Klimaschutz (SK:KK)

skkk@klimaschutz.de 
klimaschutz.de/skkk

Unsere Beratungshotline:  
030 39001-170

Impressum

Herausgeber: Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK)  
am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), Zimmerstraße 13–15, 10969 Berlin,  
im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

Layout: Drees + Riggers GbR

Alle Rechte vorbehalten. Berlin, August 2020. 
Diese Veröffentlichung wird kostenlos abgegeben und ist nicht für den Verkauf bestimmt.

Fotos: Unsplash: connel / shutterstock.com | Markus Spiske / unsplash.com

Mit der Kommunalrichtlinie im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative fördert das 
Bundesumweltministerium seit 2008 Klima
schutzmaßnahmen im kommunalen Umfeld.

Haben Sie Fragen? 
Sprechen Sie uns an:

Service- und Kompetenzzentrum: 
Kommunaler Klimaschutz (SK:KK)

skkk@klimaschutz.de 
klimaschutz.de/skkk

Unsere Beratungshotline:  
030 39001-170

Impressum

Herausgeber: Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK)  
am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), Zimmerstraße 13–15, 10969 Berlin,  
im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

Layout: 

Diese Veröffentlichung wird kostenlos abgegeben und ist nicht für den Verkauf bestimmt.

Fotos: Unsplash: connel / shutterstock.com | Markus Spiske / unsplash.com

Drees + Riggers GbR

Alle Rechte vorbehalten. Berlin, August 2020. 

mailto:skkk@klimaschutz.de
http://klimaschutz.de/skkk

	Zukunft Klimaschutz: Wie Sie als Bildungsträger profitieren
	Und so geht’s …
	Lassen Sie Ihr Engagement für den Klimaschutz fördern!
	Klimaschutz rechnet sich
	Sie wollen mehr wissen?

	Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!
	Impressum
	Herausgeber
	Layout
	Fotos





